
Berichtigte Fassung 

1107 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des . Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (973 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem begleitende Bestim­
mungen zum Bundesvergabegesetz erlassen 

werden 

Der gegenständliche Gesetzentwurf steht im 
Zusammenhang mit dem Entwurf eines Bundesver­
gabegesetzes, in dem in Anpassung an das 
EWR-Recht ein Bundesvergabeamt als Rechtsmit­
telbehörde vorgesehen ist. Dieses Bundesvergabe­
amt soll als Verfahrensvorschrift das AVG anwen­
den und demnach in den Katalog jener Behörden, 
die das A VG anzuwenden haben, aufgenommen 
werden. Ferger sollen im Ausländerbeschäftigungs­
gesetz Bestimmungen über eine zentrale Evidenz 
betreffend Verwahungsstrafen iS des § 28 Abs. 1 Z 1 
des Gesetzes geschaffen werden. 

. 

Der Verfassungs ausschuß hat die Regierungsvor­
lage arri 2. Juni 1993 in Verhandlung gezogen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
Christian B r ü n n e r und Rudolf . A n s  c h o b  e r 

Dr. Günther Kräuter 

Berichterstatter 

so.wie des Staatssekretärs Dr. Peter K 0 s t e l  k a 
mehrstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes in der von den 
Abgeordneten Ing. Kurt G a r  t I e h n e r und Dr. 
Christian B r u n  n e r vorgeschlagenen Fassung zu 
empfehlen. 

Zu § 28 b Abs. 4 stellt der Ausschuß fest, daß eine 
Meldung zur Sozialversicherung am ersten Tag des 
Dienstverhältnisses als rechtzeitig erfolgt im Sinne 
dieses Absatzes, wenn eine Meldung per Telefax, 
welche Namen und Geburtsdatum des beschäftigten 
Ausländers beinhaltet, an den Sozialversicherungs­
träger ergeht und die vollständigen Daten nachge­
reicht werden. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Verfassungausschuß somit den A n  t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s c h l o s s e n e n  "

. G e  s e t  z e n  t w u r  f die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1993 06 02 

Dr. Willi Fuhrmann 

Obmann-StellveI'treter 
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2 1107 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem begleitende 
Bestimmungen zum Bundesvergabegesetz er­

lassen werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver­
fahrensgesetzen 1991, BGBI. Nr. 50, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr . .. ./1993, wird wie 
folgt geändert: 

1. In Art. II Abs. 2 wird nach Z 40 folgende 
Z 40 a eingefügt: 

,,40 a. des Bundesvergabeamts;" 

2. Art. XII Abs. 4 lautet: 

,,(4) Art. II Abs.2 Z 40 a in
' 

der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993 tritt zugleich mit 
dem EWR-Abkommen in Kraft." 

3. folgender Art. XIII wird angefügt: 

"Artikel XIII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 
Bundesregierung betraut." 

Artikel 11 

Das. Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBI. 
Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 1911993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 28 a wird folgender § 28 b samt 
Überschrift eingefügt: 

"Zentrale Verwaltungsstrafevidenz 

§ 28 b. (1) Für Zwecke der Ausstellung von 
Bescheinigungen an Bieter, Bewerber und Subunter­
nehmer bei der Vergabe öffentlicher Aufträge hat 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales eine 
zentrale Evidenz· über Verwaltungsstrafen gemäß 
§ 28 Abs. 1 Z 1 zu führen. 

1. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat einem Bieter, Bewerber oder Subunternehmer 
auf dessen Antrag eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß eine wesentliche Verletzung fies 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes durch ihn nicht 
festgestellt wurde, wenn weder der Antragsteller 
selbst gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 nach dem 31. Oktober 
1993 rechtskräftig bestraft wurde noch eine nach 
dem 31. Oktober 1993 erfolgte rechtskräftige 
Bestrafung wegen der Verletzung der genannten 
Bestimmung vorliegt, für die der Antragsteller 
gemäß § 9 Abs. 7 VStG in der jeweils geltenden 
Fassung zu haften hat. 

( 3) Die Ausstellung einer Bescheinigung nach 
Abs. 2 darf wegen der ersten nach dem 31. Oktober 
1993 erfolgten rechtskräftigen Bestrafung gemäß 
§ 28 Abs. 1 Z 1 nicht verweigert werden. Ein wegen 
einer Übertretung des § 28 Abs. 1 Z 1 verhängteS 
Straferkenntnis ist bei der Ausstellung einer 
Bescheinigung nach Abs. 2 im Fall der zweiten 
Bestrafung nach Ablauf von einem Jahr, im Fall der 
dritten und jeder weiteren Bestrafung nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Rechtskraft nicht mehr zu 
berücksichtigen. 

(4) Eine Bescheinigung gemäß Abs.2 ist trotz 
Vorliegens einer nach Abs. 3 zu berücksichtigenden 
rechtskräftigen Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 
auszustellen, wenn der Antragsteller nachweist, daß 
die sozialversicherungs;echtlichen Vorschriften 
hinsichtlich der Beschäftigung aller Ausländer 
eingehalten wurden, für deren Beschäftigung die 
Strafe ausgesprochen wurde, sofern die Meldung 
zur Sozialversicherung längstens drei Tage nach 
Beginn der Beschäftigung, jedoch vor Beginn der 

, behördlichen Verfolgungs handlung erfolgte. Wird 
ein Arbeitgeber am ersten Tag des Dienstverhältnis­
ses behördlich betreten, so ist eine Bestrafung 
gemäß § 2-8 Abs. 1 Z 1 dann nicht zu berücksichti­
gen, wenn die Meldung zur Sozialversicherung bis 
längstens 10.00 Uhr des betreffenden Tages erfolgt 
1st. 

(5) Die Verwaltungsstrafbehörden sind verpflich­
tet, je eine Abschrift von rechtskräftigen Strafbe­
scheiden gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales sowie den allenfalls gemäß 
§ 9 Abs. 7 VStG Haftenden - unverzüglich zu 
übermitteln. 
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1107 der Beilagen 3 

2. § 34 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
,,( 9) § 28. b in der Fassu"ng des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr. . ../1993 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel III 

Mit der Leitung der Sektion im Bundesministe­
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, zu deren 
Geschäften die Bundesvergabekontrollkommission 

und das Bundesvergabeamt gehören, kann abwei­
chend von § 9 Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. 
Nr. 7 6, für die Dauer des Bestehens dieser Sektion, 
höchstens jedoch für einen einmaligen, mit fünf 
Jahren befristeten Zeitraum eine geeignete Person 
im Sinne des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. 
Nr. 85 in der jeweils geltenden Fassung, auch durch 
Dienstvertrag betraut werden. Eine neuerliche 
Betrauung durch Dienstvertrag ist nicht zulässig. 
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